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Was ist denn ¿berhaupt ĂLªrmñ?

Á Als Lärm oder auch Krach werden Geräusche bezeichnet, die durch 

ihre Struktur auf die Umwelt störend, belastend oder 

gesundheitsschädigend wirken.                               Quelle: Wikipedia

Á Lärm ist jedes unerwünschte laute Geräusch.                 Quelle: BMUB

Á Lärm ist Schall, der als belästigend empfunden wird oder gar zu 

gesundheitlichen Schäden führen kann.     Quelle: Schülerlexikon

Á Als störend und unangenehm empfundene laute, durchringende 

Geräusche                                                                          Quelle: Duden

Á Unerwünschte oder gesundheitsschädliche Geräusche im Freien, die 

durch Aktivitäten von Menschen, durch Verkehrsmittel oder industrielle 

Tätigkeiten verursacht werden.           Quelle: EU-Umgebungslärmrichtlinie
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Zitate

ĂEines Tages wird der Mensch den Lªrm ebenso unerbittlich 

bekämpfen müssenwie die Cholera und die Pest.ñ

Robert Koch, Mediziner und Nobelpreisträger

ĂLªrm ist die bedeutendste von allen Stºrungen. Es ist nicht 

allein eine Störung, es ist mehr als eine Spaltung des 

Denkens.ñ Arthur Schopenhauer, Philosoph

ĂDas 20. Jahrhundert ist unter anderem das Zeitalter des 

Lärms.Ă                                                             Aldous Huxley, engl. Philosoph
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Und wie recht die Herren hatten é

Á Nach der Luftverschmutzung stellt Verkehrslärm das zweitgrößte

umweltbedingte Gesundheitsrisiko (u.a. Herz-Kreislauferkrankungen, 

Bluthochdruck, Stress) dar. 

Á Verkehrslärm führt im Westen der Europäischen Region jährlich zum 

Verlust von über 1 Mio. gesunden Lebensjahren.

Á Lärm ist damit nicht nur ein Umweltärgernis, sondern eine Bedrohung 

für die öffentliche Gesundheit.

Á Jeder dritte Bürger fühlt sich tagsüber durch Lärm belästigt und jeder 

fünfte wird im Schlaf durch Verkehrslärm gestört.

Á WHO empfiehlt, dass für eine gute/gesunde Nachtruhe kontinuierliche 

Hintergrundgeräusch unter 30 dB(A) liegen und einzelne 

Lärmgeräusche 45 dB(A) nicht überschreiten. Quelle: WHO
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In den 28 EU-Mitglied-

staaten sind über 120 Mio. 

Einwohner einem ständigen 

Geräuschpegel > 55 dB(A) 

ausgesetzt. Bei rund 512 

Mio. Einwohner ist das mehr 

als jeder 5.! 

Durch Lärm Belastete ïin der EU?

Quelle: EU-Kommission 

März 2017
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Durch Lärm Belastete ïin Deutschland?

d.h., ca. 4,8 Mio. 

Menschen sind 

nachts einem 

Geräuschpegel > 

55 dB(A) 

ausgesetzt.
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Durch Lärm Belastete ïin Sachsen?

Ergebnisse aus der 

aktuellen Lärmkartierung:

Entlang der sächsischen 

Hauptverkehrsstraßen

sind ca. 85.000 Personen 

in der Nacht und 76.000 

am Tag Geräuschpegeln 

ausgesetzt, die langfristig 

zu einem erhöhten 

Gesundheitsrisiko führen 

können. 



Zuständigkeit in Sachsen 
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§ 47e (1) BImSchG:

Aufstellung von Lärmaktionsplänen

Gemeinden oder die nach 

Landesrecht zuständigen 

Behörden, soweit nicht 

nachstehend Abweichendes 

geregelt ist

§ 47e (2) BImSchG: für Mitteilung an 

Bund/UBA  

Landesamt für Umwelt und 

Geologie (LfULG) als von 

der obersten Landesbehörde 

(SMUL) benannte Stelle

§ 47e (3) BImSchG: 

Aufstellung von Lärmaktionsplänen für 

Schienenwege von Eisenbahnen des   

Bundes 

Eisenbahn-Bundesamt

(EBA)
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Ziele der Richtlinie
2002/49/EG des Europäischen Parlaments und 

des Rates vom 25. Juni 2002 über die 

Bewertung und Bekämpfung von 

Umgebungslärm
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1. Festlegung eines gemeinsamen Konzeptes, um 

schädliche  Auswirkungen, einschließlich Belästigung, durch 

Umgebungslärm zu verhindern, ihnen vorzubeugen oder sie 

zu mindern, indem 

Ádie Belastung durch Umgebungslärm anhand von 

Lärmkarten nach gemeinsamen Bewertungsmethoden 

ermittelt wird

Ádie Öffentlichkeit über Umgebungslärm und seine 

Auswirkungen informiert wird

ÁAktionspläne auf Grundlage der Ergebnisse der 

Lärmkarten erarbeitet werden

Á ruhige Gebiete geschützt werden


